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Mitteilung an den Ortsbeirat Löhme 
Anfrage des Herrn Dietz aus der Ortsbeiratssitzung zu einem Leinenzwang für Hunde in 
Ahrensfelde und Seelow 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf die Anfrage des Herrn Dietz zu einem Leinenzwang analog Ahrensfelde und Seelow ist 
Folgendes mitzuteilen: 
 
Es ist richtig, dass in bestimmten Städten und Gemeinden eine Leinenpflicht für Hunde mit einer 
ordnungsbehördlichen Verordnung zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung beschlossen wurde. So unter anderem in Ahrensfelde und Seelow.  
 
Im Wesentlichen wird die Leinenpflicht auf Verkehrsflächen und Anlagen innerhalb im 
Zusammenhang bebauter Ortsteile angeordnet. Die bereits aufgrund anderer Rechtsgrundlagen 
(insbesondere Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, 
brandenburgische Hundehalterverordnung) geltende Leinenpflicht wird damit ergänzt. 
 
Es verbleiben jedoch ungeregelte Gebiete, die von der ordnungsbehördlichen Verordnung nicht 
erfasst werden. Das sind insbesondere außerhalb der Ortschaften die Feldraine, Wiesen, Öd- und 
Brachflächen sowie landwirtschaftliche Nutzflächen. Hier können Einschränkungen zu bestimmten 
Jahreszeiten bestehen, aber grundsätzlich muss den Hundehaltern auch die Möglichkeit verbleiben 
auf kurzem Wege einen tiergerechten Auslauf den Hunden zu ermöglichen. In der Gemeinde 
Ahrensfelde wurden entsprechend keine separaten Hundeauslaufplätze hergestellt.  
 
Auf Wegen in der Feldflur gilt somit in Ahrensfelde und Seelow kein Leinenzwang. Einen 
flächendeckenden Leinenzwang, auch außerhalb der bebauten Gebiete, sehe ich als schwer 
durchsetzbar und mit dem Tierschutz schwer zu vereinbaren. Dennoch hat der Hundeführer den 
Hund auch ohne Leine ständig zu beaufsichtigen und sicher zu führen. Dies ist ausdrücklich in der 
Hundehalterverordnung des Landes Brandenburg geregelt. Ein unkontrolliertes Herumlaufen des 
Hundes mit unzureichender Beaufsichtigung ist bereits jetzt verboten. 
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Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 
 
 
Uwe Faupel 
(Sachgebietsleiter Ordnungswesen) 
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